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Bitte beachten Sie unsere Redaktions- 
schluss- und Erscheinungstermine
Redaktionsschluss Erscheinungstermin
Donnerstag, 7. August 2025 Samstag, 16. August 2025
Donnerstag, 4. September 2025 Samstag, 13. September 2025
Der Redaktionsschluss ist jeweils um 10:00 Uhr.

Ansprechpartner:
Herr Schlögel
Tel.: 036072 831-22
E-Mail: amtsblatt@gemeinde-sonnenstein.de

Notruf Polizei
Leitstelle der Polizei
Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst
Rettungsleitstelle
Krankentransport

110
03606 651-0
112
036065066780
0360619222

Havariedienste:
Wasser- und Abwasserzweckverband
„Eichsfelder Kessel“
Erdgas/Eichfeldgas

036076 569-0
0360743840

Versorgungsunterbrechung
Thüringer Energie AG (TEAG)
Kundenservice
Thüringer Energie AG (TEAG)
Störungsdienst Strom (24 h)
Kinder- und Jugendtelefon
Frauenschutzwohnung
Giftnotruf
Zahnärztlicher Notdienst und
Kassenärztlicher Notdienst

03641 817-1111

0800 686-1166
0800 0080080
03605 518798
0361 730730

116 117

Anschriften und Öffnungszeiten
Anschrift
Gemeinde Sonnenstein
OT Weißenborn-Lüderode
Bahnhofstraße 12
37345 Sonnenstein
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

036072 831-0
036072 831-32
post@gemeinde-sonnenstein.de
www.gemeinde-sonnenstein.de

Sprechzeiten der Verwaltung
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

09:00 - 12:00 Uhr
09:00 - 12:00 Uhr
geschlossen
09:00 - 12:00 Uhr
09:00 - 12:00 Uhr

14:00 - 17:30 Uhr

14:00 - 16:00 Uhr

Sprechzeiten der Bürgermeisterin
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung

Sprechzeiten Standesamt
Montag
Dienstag
Donnerstag
Freitag

09:00 - 12:00 Uhr
09:00 - 12:00 Uhr
09:00 - 12:00 Uhr
09:00 - 12:00 Uhr

14:00 - 17:30 Uhr

Annahmestelle für Bioabfälle und 
Elektrokleingeräte
(OT Weißenborn-Lüderode, gegenüber Sportplatz)
Freitag
Samstag

15:00 - 18:00 Uhr
10:00 - 15:00 Uhr

Bibliothek
(OT Weißenborn-Lüderode, Hauptstraße 80)
Donnerstag 13:00 - 17:00 Uhr

Wichtiger Hinweis an die Textlieferanten
Bitte schicken Sie Ihre Beiträge per E-Mail an

amtsblatt@gemeinde-sonnenstein.de
unter Angabe Ihrer Telefonnummer.
Diese sollten Sie direkt in der E-Mail als Text und nicht 
als Anlage senden.
Pro Beitrag können maximal 2 Bilder und maximal eine halbe 
DIN A4 Seite Text abgedruckt werden.
Plakate werden einspaltig abgedruckt, daher bitte im Hoch-
format senden.
Um nicht gegen das gültige Wettbewerbsrecht zu verstoßen, 
bitten wir zu beachten, dass in den Texten keine Musikbands 
und Lokalitäten namentlich genannt werden dürfen, die für 
Stimmung und das leibliche Wohl sorgen. Des Weiteren dürfen 
keine Veranstaltungshinweise (z. B. Konzerte) für eigenstän-
dige Gewerbebetriebe geschaltet werden. Private in jeglicher 
Form dürfen nicht beworben werden.
Öffnungszeiten von Ärzten und Apotheken u. ä. dürfen nicht 
veröffentlicht werden. Stellenanzeigen (wenn es keine kommu-
nale Einrichtung ist) dürfen nicht geschaltet werden. Aufzäh-
lungen von Sponsoren zu ortsgebundenen Veranstaltungen 
dürfen ebenfalls nicht genannt werden.
Wenn dieses veröffentlicht werden soll, handelt es sich dabei 
um eine bezahlte Anzeige. In diesem Fall wenden Sie sich bitte 
an den Außendienstmitarbeiter der LINUS WITTICH Medien 
KG unter www.wittich.de.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und stehen für Rückfragen 
gern zur Verfügung.
Ihre Redaktion
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Werte Bürgerinnen und Bürger,

am 24.07.2025 bleibt die Bibliothek geschlossen.
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Information der Gemeinde Sonnenstein
Wir möchten Sie darauf hinweisen, die Ordnung bei den Glas-, 
Papier- und Altkleidercontainern zu bewahren. In der Vergan-
genheit kam es öfter vor, dass in Weißenborn-Lüderode bei der 
Bioabfallannahmestelle, in großen Papierkartons Sperrmüll ent-
sorgt wurde. Bitte entsorgen Sie den Abfall entsprechend der 
Beschriftung der Container.
Falls Sie Sperrmüll zur Entsorgung haben, können Sie diesen 
über die Eichsfeldwerke GmbH entsorgen lassen.

Vorzeitige Beräumung auf den Friedhöfen
Werte Bürgerinnen und Bürger,
die Dauer der Ruhezeiten für Gräber auf den Friedhöfen der 
Gemeinde Sonnenstein ist durch die Friedhofssatzungen der 
damaligen Gemeinden festgelegt, die zu der Zeit des Erwerbs 
des Nutzungsrechts an der Grabstelle galt. Diesen waren in den 
früheren Gemeinden teilweise unterschiedlich und können den 
Aushängen auf den Friedhöfen entnommen werden. Seit dem 
01.01.2014 beträgt die Ruhezeit auf allen Friedhöfen 25 Jahre. 
Vor Ablauf der Ruhezeit dürfen Grabmale gemäß der Satzung nur 
mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
entfernt werden. Eine vorzeitige Beräumung ohne schriftliche Zu-
stimmung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Buß-
geld geahndet werden kann. Bei Fragen zu den Liegezeiten und 
Beräumungen wenden Sie sich bitte an die Friedhofsverwaltung.
Ihre Friedhofsverwaltung

Öffentliche Bekanntmachungen 
der Gemeinde Sonnenstein

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Sonnenstein schreibt für die kommunale Kin-
dertageseinrichtung der Gemeinde Sonnenstein im Ortsteil 
Bockelnhagen ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt folgen-
de Stelle aus:

Erzieher (m/w/d)
Das Aufgabengebiet umfasst folgende Schwerpunkte:
- Betreuung von Kindergruppen, nach Bedarf flexibel in

unterschiedlichen Altersbereichen
- umfassende Förderung der Entwicklung der Kinder, aus-

gehend von aktuellen gesetzlichen Grundlagen und wis-
senschaftlichen Erkenntnissen der Pädagogik

-	 aktive Beteiligung am Prozess der Umsetzung der Einrich-
tungskonzeption

- konstruktive Zusammenarbeit im Team und mit allen am
Bildungs- und Erziehungsprozess Beteiligten

Die Bewerber sollten folgende Anforderungen erfüllen:
-	 Ausbildungsabschluss als staatlich anerkannter Erzieher,

staatlich anerkannter Kindheitspädagoge, staatlich aner-
kannter Heilpädagoge, staatlich anerkannter Heilerzie-
hungspfleger oder ein anderer in § 16 ThürKitaG genannter 
Beruf oder als staatlich geprüfter Sozialassistent bzw.
staatlich geprüfter Kinderpfleger

-	 Vorlage eines eintragungsfreien Führungszeugnisses nach 
§ 30 a Abs. 1 Nr. 2 a Bundeszentralregistergesetz (kann
nachgereicht werden)

Wir suchen einen zuverlässigen, freundlichen, engagierten 
Beschäftigten. Darüber hinaus erwarten wir Kooperationsfä-
higkeit und selbstständiges Arbeiten.
Arbeitszeit:
Es handelt sich um eine befristete Stelle mit einer Wochen-
arbeitszeit von derzeit 75 vom Hundert einer Vollzeitstelle, 
mit der Möglichkeit einer Erhöhung über Mehrarbeit auf 
eine Vollzeitstelle. Die Stelle ist zunächst befristet bis zum 
31.07.2026.
Vergütung:
Die Vergütung erfolgt entsprechend Ausbildung und beruf-
lichem Werdegang im Beschäftigungsverhältnis nach den 
Bestimmungen gemäß Anhang zur Anlage C des TVöD/VKA 
(Sozial- und Erziehungsdienst) bis zur Entgeltgruppe S8a.
Interessenten werden gebeten, ihre Bewerbung mit aussa-
gekräftigen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, usw.) bis 
zum 03.08.2025 per Post an die Gemeinde Sonnenstein, 
Personalamt, Herr Lamkowski, Bahnhofstraße 12, 37345 Son-
nenstein oder per E-Mail an bewerbung@gemeinde-sonnen-
stein.de(Mailanhänge bitte ausschließlich im PDF-Format)zu 
senden.
Aus Kostengründen werden Bewerbungsunterlagen nur mit 
beigefügtem Freiumschlag zurückgesandt. Bitte verzichten 
Sie auf die Übersendung von Originalunterlagen.
Fahrtkosten o. Ä. können leider nicht erstattet werden.
Bei Rückfragen setzen Sie sich mit der Gemeindeverwaltung, 
Tel. Nr. 036072 83114, oder mit der Leiterin des Kindergartens, 
Frau Wagner, Tel. Nr. 036072 90647 in Verbindung.
Die eingegangenen Bewerbungen werden bei der Gemeinde 
Sonnenstein elektronisch verarbeitet und gespeichert. Wei-
tere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie auf 
der Homepage der Gemeinde www.gemeinde-sonnenstein.de 
unter der Rubrik Datenschutz, Bewerbung bei der Gemeinde.
Sonnenstein, 01.07.2025
gez. Lamkowski
Hauptamtsleiter




